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Purkersdorf  wählt:

Gemeinderatswahl - 25. Jänner 2015

Sehr geehrte Damen und Herren!

Am 25. Jänner 2015 finden, wie in ganz Niederösterreich, in

Purkersdorf Gemeinderatswahlen statt. Wahlberechtigt

sind 9.052 Purkersdorferinnen und Purkersdorfer, die über

die Zuteilung von 33 Gemeinderatssitzen an die wahlwer-

benden Parteien und Gruppen entscheiden. Insgesamt

haben sechs Wählergruppen Wahlvorschläge eingereicht,

die in folgender Reihung zur Wahl zugelassen worden sind.

SPÖ - Die Purkersdorfer Sozialdemokraten - Liste Schlögl

ÖVP - Team Elisabeth Mayer Purkersdorf

LIB&G - ListeBaum & Grüne + PurkersdorferListe

FPÖ - Freiheitliche Partei Österreich

UBP - Unabhängige Bürgerliste Purkersdorf - Gerda Zinniel

NEOS - Neos und Bürgerforum Purkersdorf

Bei der Gemeinderatswahl sind neben den österreichischen

StaatsbürgerInnen auch alle EU-StaatsbürgerInnen, soferne

sie das aktive Wahlalter erreicht haben,  wahlberechtigt; Ju-

gendliche können ab dem 16. Lebensjahr das aktive Wahl-

recht ausüben. Die Wählerinnen und Wähler haben die

Möglichkeit, ihre Stimme auch mittels Briefwahl abzugeben.

Detaillierte Informationen finden Sie im Inneren dieses

Amtsblattes unter „Wahlservice“. Die Wahlzeit am 25. Jänner

2014 ist von der Gemeinde-

wahlbehörde für den Zeit-

raum von 08.00 Uhr bis

16.00 Uhr festgelegt worden.

Ich ersuche Sie, von Ihrem

demokratischen Recht Ge-

brauch zu machen und mit Ihrer Stimme über die Zu-

sammensetzung des Gemeinderates mit zu entscheiden. Sie

können, wenn Sie einer bzw. einem KandidatIn besonderes

Vertrauen entgegenbringen, diese Person durch Abgabe

einer Vorzugsstimme auch direkt wählen, ohne eine Partei

bzw. Liste ankreuzen zu müssen.

Abschließend möchte ich Sie noch einmal bitten, von Ihrem

Wahlrecht Gebrauch zu machen.

Mit besten  Grüßen

Ihr Bürgermeister

Mag. Karl Schlögl
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3002 Purkersdor f

Österreich Europa

Tel   +43/2231/67766

Fax +43/2231/67766-6

office@fuchs-reim.at

www.fuchs-reim.at

NOTARIAT PURKERSDORF
U N E N T G E lT l I C H E  R E C H T S A U S K U N F T

F U C H S
& R E I M
N O T A R E

Wir stehen für eine erste unentgeltliche Rechtsauskunft in
Purkersdorf zu folgenden Zeiten gerne zur Verfügung:

termine 2015:

27. Jänner 
24. Februar
31. März 

28. april 
26. Mai 
30. Juni 
28. Juli 
25. august

29. September 
27. Oktober 
24. november
Dezember keine
kostenl. Beratung!

jeweils 17.00 - 18.00 Uhr

Seit 25 Jahren Ihr Berater in allen Rechts-
angelegenheiten und Vertreter vor Gericht.

Kostenlose Rechtsauskunft nach telefonischer
Terminvereinbarung.

tERMInE 2015
12. Februar, 12. März, 9. April  

7. Mai, 11. juni - jeweils 18.00 uhr

WIntERdIEnSt
Gehsteigräumung
Es wird in Erinnerung gerufen, dass die Eigentümer von Liegen-

schaften in Ortsgebieten gemäß § 93 der Straßenverkehrsordnung

verpflichtet sind, dafür zu sorgen, dass die entlang der Liegenschaf-

ten verlaufenden Gehsteige und Gehwege in einer Entfernung bis zu

drei Meter von der Grundstücksgrenze (einschließlich Stiegenanla-

gen) von Schnee und Verunreinigungen gesäubert bzw. bei Schnee-

lage und Eis bestreut werden.

Ist ein Gehsteig nicht vorhanden, so ist der Straßenrand in einer

Breite von einem Meter zu säubern und zu bestreuen, in einer Fuß-

gängerzone oder Wohnstraße gilt diese Verpflichtung ebenfalls.

Freihalten von Fahrbahnen
Damit die Schneeräumung auf den Fahrbahnen ordnungsgemäß und

ohne Zeitverzögerung durchgeführt werden kann, werden die Auto-

fahrer ersucht, ihre Fahrzeuge entsprechend den Bestimmungen der

Straßenverkehrsordnung abzustellen. Durch undiszipliniertes Par-

ken in diversen Siedlungs-Straßen war eine Durchfahrtsbreite von

weniger als 2,5 m vorhanden und eine Schneeräumung (Schnee-

pflugbreite 3,5 m) nicht möglich.

Die Stadtverwaltung ersucht daher die Bevölkerung, die vorange-

führten Punkte im Sinne der Verkehrssicherheit zu berücksichtigen

und dankt für Ihr Verständnis. g

Stadtgemeinde Purkersdorf (Trauungssaal)
3002 Purkersdorf, Hauptplatz 1 | EINTRITT FREI

FR16.01.2015 | 19.30Uhr | Österr. Bundesforste aG
Purkersdorf  | Pummergasse 10-12

QuIntERnIO Wien | Klassisches Bläserquintett

nEujAhRSKOnzERt
nEujAhRS MELOdIEn

KaRtenveRKaUF | KaRtenPReISe
vorverkauf: 
Rathaus - Finanzverwaltung, Purkersdorf, Hauptplatz 1 (ABO + Karten  Verkauf)
Juwelier G. GInDL, Purkersdorf, Linzer Straße 2 (nur Karten, kein ABO Verkauf)
Kartenpreise: vorverkauf: € 17 abendkassa: € 19          
Klassik-Konzerte-aBO: 3 Konzerte  € 42 
Klassik-Konzerte-aBO für “PUKK-Mitglieder” und für die Freunde des 
“Kulturbund Wiental” 3 Konzerte € 40 (bitte Mitgliedskarte mitbringen). 

FR20.03.2015 | 19.30Uhr | BIZ-Purkersdorf | Konzertsaal
Purkersdorf  | Schwarzhubergasse 5 

Christina LEEb-GRILL | Klavier

SándOR RIGó | Klassisches Saxophon

SAXOVIER
mit Werken von Claude Debussy, Pierre Max Dubois, Jaques Ibert, 
Darius Milhaud, Erwin Schulhoff, David Johnston, John Williams
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Hausbesuche, Röntgen, Endoskopie, Ultraschall, Chirurgie, 
Zahnstation, EKG, laser- und Magnetfeldtherapie, 
Blutanalyse, labor, Tierkennzeichnung, Hausapotheke 

Telefon und Fax : 02231/64545, notruf 0-24 Uhr: 0676/6166848

www.tierarzt-purkersdorf.at, e-mail: migl@tplus.at

tIERARzt Mag. Katharina Migl
3002 Purkersdorf, Linzerstraße 15

Ordination: Mo, Di, Mi, Fr 9-10 und 17-19 Uhr, 
Do, Sa 9-10 Uhr
weitere termine nach vereinbarung !

Aktion „Sicher in der Schule“... der Kampf um den besten Park-

platz vor der Schule ist für Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur

Schule bringen, oft Alltag. Deshalb  wurde gemeinsam mit der AUVA,

der Schulleitung, der Stadtgemeinde Purkersdorf, der Polizei und dem

KFV die Aktion – Sicher in die Schule – an der Volksschule Purkersdorf

durchgeführt. 

Eine Erhöhung der Verkehrssicherheit am Schulweg können Eltern lei-

sten, wenn sie sich selbst den Verkehrsregeln entsprechend verhalten.

Z.B. nur an erlaubten Stellen zu halten und das Kind lieber sicher ein

Stück zu Fuß gehen lassen. Im verteilten Flyer wird aufgezeigt, wo sich

geeignete und sicheren Halte- und Parkmöglichkeiten befinden. Ebenso

wurden im Plan die jüngsten Bestrebungen der Stadtgemeinde, KISS &

GO – Zonen ab 2015 zu errichten, integriert.   



Datum Uhrzeit            titel der veranstaltung veranstalter Ort der veranstaltung

jänner | Februar 2015

Vorschau Februar 2015
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Anlässlich der bevorstehenden Gemeinderatswahl
im Jänner 2015 werden Sie mit einer Unmenge an
Werbematerial konfrontiert.  Bitte achten Sie bei all
der Papierflut, die anlässlich der Wahl versendet
wird, besonders auf Mitteilungen (siehe Abbildung)
der Wahlbehörde, die wichtige Informationen zur
Gemeinderatswahl 2015 zum Inhalt haben. Insbe-
sondere will die Stadtverwaltung auf die „amtliche
Wahlinformation – Gemeinderatswahl 2015“ hin-
weisen. Diese amtliche Information ist personalisiert
und beinhaltet einen Zahlencode für die  Beantra-
gung einer Wahlkarte im Internet und einen schrift-
lichen Wahlkartenantrag mit Rücksendekuvert.

Wenn Sie am 25. Jänner im Wahllokal Ihre Stimme
abgeben, bringen Sie bitte den personalisierten Ab-
schnitt  mit.  Damit   erleichtern   Sie   die   Wahlab-
wicklung, weil die Wahlbehörde nicht mehr im Wäh-
lerverzeichnis suchen muss.

Werden Sie am Wahltag nicht in Ihrem Wahllokal
wählen können, dann beantragen Sie am besten
eine Wahlkarte für die Briefwahl. Nutzen Sie dafür
bitte die „Amtliche Wahlinformation“, weil diese per-
sonalisiert ist. Sie haben zur Beantragung einer
Wahlkarte drei Möglichkeiten: Persönlich im Ge-
meindeamt, schriftlich mit der beiliegenden perso-
nalisierten Anforderungskarte mit Rücksendekuvert
oder elektronisch im Internet. 
Mit dem personalisierten Code auf der „Amtlichen
Wahlinformation“ können Sie rund um die Uhr auf
www.wahlkartenantrag.at Ihre Wahlkarte beantragen.

Unsere Tipps: 

Bitte beantragen Sie Ihre Wahlkarte möglichst früh-
zeitig! Wahlkarten können nicht per Telefon bean-
tragt werden! Der letztmögliche Zeitpunkt für
schriftliche und Online-Anträge ist der 21. Jänner
2015, 24 Uhr bzw. wenn eine Abholung durch den
Antragsteller oder einen Bevollmächtigten gewähr-
leistet ist, können schriftliche Anträge bis Freitag,
den 23.01.2015, 12:00 Uhr erfolgen. 

Eine Persönliche Antragsstellung ist bis Freitag, den
23.01.2015, 12:00 Uhr möglich.

Die Zustellung der Wahlkarte erfolgt eingeschrieben
und nachweislich (RSb) auf Ihre angegebene Zu-
stelladresse. 

Wahlservice für die Gemeinderatswahl 
25. Jänner 2015

Wählen mit Wahlkarten:
Vor dem Wahltag:

• Per Briefwahl, die Wahlkarte muss bis 

spätestens 25.01.2015 um 6:30 Uhr

bei der Gemeinde einlangen.

Am Wahltag:

• Durch persönliche Stimmabgabe in jedem      

Sprengel Ihrer Gemeinde,

• oder Sie können Ihre unterschriebene 

Briefwahlkarte in Ihrem Wahlsprengel

bis zum Schließen des Wahllokales abgeben  

oder durch Boten überbringen lassen.

• Beim Besuch der besonderen („fliegenden“)  

Wahlbehörde (nur innerhalb des Gemeinde-

gebietes möglich).

aktives Wahlrecht
Wahlberechtigt ist jede/r Österreichische Staatsbür-
gerIn und jede/r Staatsangehörige eines anderen
Mitgliedstaates der EU, der/die spätestens am
Wahltag das 16. lebensjahr vollendet hat, vom
Wahlrecht nicht ausgeschlossen ist und in der Ge-
meinde zum Stichtag, 20. 10. 2014, seinen/ihren
Hauptwohnsitz bzw. ordentlichen Wohnsitz hatte.
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Gemeinderatswahl 2015 in Purkersdorf

So funktioniert die Beantragung der Wahlkarte
■ anträge sind ab sofort schrift-
lich bis spätestens 21.1.2015
und persönlich bis spätestens
23.1.2015, 12.00 Uhr mit einem
lichtbildausweis oder ausgewie-
sen durch ein Dokument möglich.
Bitte bringen Sie auch Ihre Wahl-
informationskarte mit.
Nachweispflicht gilt auch dann,
wenn der Antragsteller persönlich
bekannt ist.

■ Die Wahlkarten für persönlich
gestellte Anträge können ab An-
fang Jänner übernommen wer-
den.
Die Wahlkartenübernahme ist
vom Antragsteller mit seiner
Unterschrift zu bestätigen.
Weiters können Sie Ihre Wahl-
karte auch schriftlich über
www.wahlkartenantrag.at, oder
mit der Ihnen zugesandten Anfor-
derungskarte beantragen.
Anträge für Ehepartner (eingetra-
gene Partner), Elternteil, oder Kin-
der müssen ausnahmslos
schriftlich erfolgen und eine voll-
macht zur Übernahme der Wahl-
karte ist vorzuweisen.
Sonstige Personen können ein-
malig max. für 2 weitere Personen
Wahlkarten mittels schriftlichen
Antrag und mit Vollmacht über-
nehmen.

■ Bei schriftlich gestellten an-
trägen, die nicht persönlich oder
durch bevollmächtigte Personen
übernommen werden, werden die
Wahlkarten eingeschrieben
UnD nachweislich (RSb) durch
die Post AG zugestellt.

■ es werden in keinem Fall Du-
plikate für verloren oder un-
brauchbar gewordene Wahlkarten
ausgestellt!

■ auch bettlägrige Personen
können von der Verwendung
einer Briefwahlkarte Gebrauch
machen.

■ Die Stimmabgabe kann sofort
nach Erhalt der Wahlkarte  er-
folgen.

■ Sie erhalten: Wahlkarte,
Stimmzettel, Kuvert, Überkuvert
adressiert an die  Gemeindewahl-
behörde der Stadtgemeinde
Purkersdorf.

■ Wie erfolgt die Stimmabgabe
per Briefwahl:
1. Stimmzettel ausfüllen
2. in das Kuvert (A5) legen
3. dieses Kuvert in die Wahlkarte  

stecken UND
4. mit Ihrer Unterschrift bestätigen

(eidesstattliche Erklärung)
5. anschließend verschließen und 

in das Überkuvert geben

■ abgabe der Briefwahl entwe-
der zeitgerecht in einen öffent-
lichen Postkasten, in den

Gemeindebriefkasten (bis spätes-
tens Wahlsonntag, 25.1.2015 um
6.30 Uhr), bzw. persönlich oder
per Boten am Wahltag bis 16.00
Uhr in dem Sprengelwahllokal, in
dem Sie eingetragen sind.

■ verwendung der Wahlkarte 
vor einer Sprengelwahlbehörde
Sollten Sie mit der Wahlkarte bis
zum Wahlsonntag von der Brief-
wahl keinen Gebrauch gemacht
haben, so können Sie mit der aus-
gestellten Wahlkarte in jedem
Sprengel der Stadtgemeinde Pur-
kersdorf höchstpersönlich Ihre
Stimme abgeben.

■ voraussetzung dafür ist:
• der Stimmzettel ist noch nicht 

ausgefüllt
• die Wahlkarte ist nicht unter-

schrieben und noch offen

ansonsten kann die Wahlkarte
nur mehr als Briefwahlkarte in
Ihrem eigenen Sprengel über-
nommen werden.

Vorzugsstimme -
der persönliche
Stimmzettel
■ Neben einer wahlwerbenden

Partei können Sie auch Kandi-

datInnen persönlich wählen.

Dies erfolgt z. B. indem Sie

einen oder mehrere Namen am

amtlichen Stimmzettel anführen,

oder Sie vergeben eine vor-
zugsstimme, indem Sie einen
vorgedruckten persönlichen
Stimmzettel verwenden.

Wahlberechtigte
in Purkersdorf

■ Die anzahl 

der Wahlberechtigten 

in unserer 

Stadtgemeinde beträgt:

Frauen ...................... 4878

Männer ..................... 4174

Gesamt ..................... 9052



Wahllokal für den Wahlsprengel 1
Rathaus, Trauungssaal, Hauptplatz 1

Dr. Hildgasse
Dr. Weißgasse
Franz Guschl-Gasse
Hauptplatz
Herrengasse
Karl Kurz-Gasse
Kieslinggasse
Pummergasse

Wahllokal für den Wahlsprengel 2
Stadt- und Kulturzentrum
Bachgasse 10

Johann Strauß-Gasse
Karlgasse
Schuhgasse
Wintergasse 95 - Ende ungerade

46 - Ende gerade
Hießbergergasse
Auf der Schanz
Christkindlwald
Schuhmeierstraße
Wurzbachgasse

Wahllokal für den Wahlsprengel 3
Stadt- und Kulturzentrum
Bachgasse 10

Bachgasse
Bad Säckingen-Straße
Hardt Stremayr-Gasse
Karl Gruber-Gasse
linzer Straße gerade
Pfarrhofgasse
Prof. Josef Humplik-Gasse

Wahllokal für den Wahlsprengel 4
Stadt- und Kulturzentrum
Bachgasse 10

Florian Trautenberger-Straße
Friedrich Unterberger-Weg
Jakob lichtenröhrer-Gasse
Kaiser Josef-Straße 1 - 6
Konstantin Walz-Gasse
linzer Straße ungerade
Neugasse
Robert Hamerling-Gasse
Süßfeldstraße

Wahllokal für den Wahlsprengel 5
Neue Mittelschule, Alois Mayer-G. 4

Alois Mayer-Gasse
Berggasse
Fürstenberggasse
Kaiser Josef-Straße 7 - Ende
luisenstraße
Marterbauerstraße
Rochusgasse
Schöffelgasse
Schwarzhubergasse
Ziegelfeldgasse

Wahllokal für den Wahlsprengel 6
Neue Mittelschule
Alois Mayer-Gasse 4

Deutschwaldstraße
Franz Schubert-Gasse
Friedrich Winkelmüller-Straße
Grillparzergasse
Haberlerstraße
Heimgarten
Heimgartenstraße
Hyrtlgasse
Kreßgasse
Paul Wintersberger-Gasse
Pernerstorferstraße
Rechenfeldstraße
Robert Hohenwarter-Gasse
Roseggergasse
Rudolf Hanke-Gasse
Theodor Körner-Gasse
In der Baunzen
Dr. Walter Stökl-Gasse
Pfarrer Karl Hessle-Gasse

Wahllokal für den Wahlsprengel 7
Freiwillige Feuerwehr
Tullnerbachstraße 1

Bahnhofstraße
Wiener Straße 1 - 23 ungerade

2 - 28 gerade
Wienzeile
Tullnerbachstr. 1 - 41 ungerade

2 - 22 gerade
Kellerwiese

Wahllokal für den Wahlsprengel 8
Seniorenresidenz Hoffmannpark
Wiener Straße 64

Anton Wenzel Prager-Gasse
Glasgraben
Hans Buchmüller-Gasse
Wiener Straße 25 - Ende ungerade

30 - 58 gerade
Josef Hoffmann-Gasse

Wahllokal für den Wahlsprengel 9
Gasthaus Forthofer
Tullnerbachstraße 51

Andreas Scheu-Gasse
Ernst Wolf-Gasse
Ferdinand Kürnberger-Gasse
Friedrich Schlögl-Gasse
Johann Kral-Gasse
Karl Stauber-Gasse
lichteiche
Mozartgasse
Wientalstraße
Tullnerbachstr. 43 - 55 ungerade

24 - 46 gerade
Sagbergstraße

Wahllokal für den Wahlsprengel 10
Gasthaus Forthofer
Tullnerbachstraße 51

Am Bahnweg
An der Stadlhütte
Brückenstraße
Anton Dietl-Gasse
Beethovenstraße
Brandstadl
Dambach
Franz Steiner-Gasse
Furtgasse
Irenental
Schillergasse
Uferstraße
Tullnerbachstr. 57 - Ende ungerade

50 - Ende gerade

Wahllokal für den Wahlsprengel 11
Kindergarten III
Franz Ruhm-Gasse 7

Am Feuerstein
Anton Gotsch-Gasse
Hartelsfurtherweg
Speichberggasse
Karli Schäfer-Gasse
Franz Ruhm-Gasse

Wahllokal für den Wahlsprengel 12
Stadt- und Kulturzentrum
Bachgasse 10

Wintergasse 1 - 93 ungerade
2 - 44 gerade

Wahllokal für den Wahlsprengel 13
Seniorenresidenz Hoffmannpark
Wiener Straße 64

leischinggasse
Waldgasse
Wiener Straße 60 - Ende gerade

BRIEFWAHl / WAHlKARTEN:

Schriftliche Anträge auf 
Ausstellung von Wahlkarten bis 

spätestens Mittwoch, 
21. Jänner 2015.

Mündliche Anträge mit sofortiger
Ausstellung der Wahlkarte bis

Freitag, 23. Jänner 2015, 
12.00 Uhr.

Rathaus, Allgemeine Verwaltung.

WAHlKARTEN WERDEN 
VON AllEN 

SPRENGElWAHlBEHÖRDEN
ENTGEGENGENOMMEN !!!

Sonntag, 25. Jänner 2015, Wahlzeit 08.00 - 16.00 Uhr

Gemeinderatswahl 2015


